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1	 Allgemeines

1.1	 Geltungsbereich

1.1.1	 Diese Verwaltungsvorschrift regelt den Vollzug der 
Freiheitsentziehung im Polizeigewahrsam. Der Begriff 
Polizeigewahrsam im Sinne dieser Verwaltungsvorschrift 
umfasst sämtliche Gewahrsamsräumlichkeiten der Poli- 
zei.

Für die Einrichtung von Gefangenensammelstellen 
(GeSa) im Zuge der Bewältigung herausgehobener 
Einsatzlagen erarbeitet das Polizeipräsidium eine ge-
sonderte Regelungslage und legt diese dem Ministerium 
des Innern und für Kommunales vor. Die vorliegende 
Verwaltungsvorschrift ist bei deren Erarbeitung zu be-
rücksichtigen.

1.1.2	 Die Unterbringung von Jugendlichen in Gewahrsams-
räumen ist nur aus strafprozessualen Gründen zulässig. 
Es gelten die Regelungen der Polizeidienstvorschrift 
(PDV) 382, Nummer  7.1.4. Kinder dürfen gemäß 
PDV  382 nicht in Gewahrsamsräumen untergebracht 
werden.

1.1.3	 Die Unterbringung von Personen nach § 28d des Bran- 
denburgischen Polizeigesetzes (BbgPolG) erfolgt bis auf 

Konsulate in der Bundesrepublik Deutschland 

Erlöschen eines Exequaturs 

hier: Herr ,* 
Honorargeneralkonsul des Königreiches 

Bhutan in Bietigheim-Bissingen

Bekanntmachung der Staatskanzlei 
11271-369-26 

Vom 28 . Mai 2026

Das Herrn  * erteilte Exequatur als 
Honorargeneralkonsul des Königreiches Bhutan in Bietigheim-
Bissingen mit dem Konsularbezirk Länder Baden-Württem-
berg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Saarland, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist mit Ablauf des 
23 . Februar 2026 erloschen .

Die honorarkonsularische Vertretung des Königreiches Bhutan 
in Bietigheim-Bissingen ist somit geschlossen .

Polizeigewahrsamsordnung für 
das Land Brandenburg  

(Polizeigewahrsamsordnung)

Erlass 
des Ministeriums des Innern und für Kommunales 

Vom 21 . Mai 2026
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Weiteres gemäß dem Schreiben des Ministeriums des 
Innern und für Kommunales, Referat 44 „Nutzung der 
Räumlichkeiten der JVA Brandenburg a. d. H. bei einer 
Gewahrsamnahme gemäß § 28d Abs. 2 BbgPolG“ vom 
29. Januar 2024 in der Justizvollzugsanstalt Brandenburg.

1.1.4	 Die Nutzung von polizeilichen Gewahrsamsräumen als 
(vorläufige) Abschiebehafteinrichtung ist ausgeschlossen.

1.1.5	 Für die Rechtmäßigkeit der Aufnahme und Entlassung 
von durch die Polizei im Rahmen der Vollzugshilfe 
in Gewahrsam genommenen Personen bleibt die zu-
ständige Behörde verantwortlich. Für alle weiteren 
Maßnahmen gelten die Regelungen dieser Verwaltungs-
vorschrift.

1.2	 Aufsicht

Der Polizeigewahrsam untersteht der Leitung der-
jenigen Organisationseinheit, welcher er zugeordnet ist.

1.3	 Gewahrsamsnachweis

1.3.1	 Die Verbringung einer Person in den Polizeigewahrsam 
ist in Form einer Gewahrsamsanzeige beziehungsweise 
Festnahmeanzeige zu protokollieren. Hierbei sind alle 
Daten und Vermerke für die Zeit des Gewahrsams einer 
Person von der Aufnahme bis zur Entlassung, Vor-
führung oder dem anderweitigen Verbleib einzutragen. 
Notwendige Änderungen und Ergänzungen sind so vor-
zunehmen, dass die erste Eintragung lesbar bleibt. Bei 
Gewahrsamswechsel ist eine Kopie im bisherigen Ge-
wahrsam zu belassen.

1.3.2	 Die Unterlagen nach Nummer  1.3.1 sind mindestens 
fünf Jahre aufzubewahren.

2	 Aufnahme

2.1	 Einlieferung

2.1.1	 Die Einlieferung von Personen in den Gewahrsam 
muss jederzeit gewährleistet sein.

2.1.2	 Bei der Aufnahme ist von den einliefernden Polizeivoll-
zugsbediensteten die Abgabe der erforderlichen Vor-
drucke zu verlangen. Die Personalien der eingelieferten 
Person sind genau festzustellen. Bei der Einlieferung 
von Personen mit unbekannten beziehungsweise nicht 
feststehenden Personalien ist die Identitätsfeststellung 
unverzüglich nachzuholen. Die Übergabe und Über-
nahme der Person ist im Gewahrsamsprotokoll einzu-
tragen und durch Unterschrift des einliefernden Polizei-
vollzugsbediensteten zu bescheinigen.

2.1.3	 Die einliefernden Polizeivollzugsbediensteten sind ver-
pflichtet, die aufnehmenden Polizeivollzugsbediensteten 
auf Tatsachen, die für die Aufnahme und die Art der 
Unterbringung bedeutsam sind, ausdrücklich hinzu-
weisen. Die übermittelten Tatsachen sind im Protokoll 
über die in Gewahrsam genommene Person (kurz Ge-
wahrsamsprotokoll) zu dokumentieren. Bedeutsam sind 

insbesondere Gefährlichkeit, Selbstmordabsichten, Ver-
letzungen, Krankheit, Mittäterschaft und die unter Num-
mer 3.1 genannten Umstände.

2.1.4	 Der in Gewahrsam befindlichen Person ist unverzüg-
lich Gelegenheit zu geben, einen Angehörigen oder 
eine Person ihres Vertrauens zu benachrichtigen, sofern 
der Zweck der Ingewahrsamnahme hierdurch nicht ge-
fährdet wird. Hierüber entscheidet die sachbearbeitende 
Organisationseinheit. Die Benachrichtigung soll von 
Amts wegen durchgeführt werden, wenn die in Gewahr-
sam genommene Person dazu selbst nicht in der Lage ist 
und die Benachrichtigung ihrem mutmaßlichen Willen 
nicht widerspricht. Verzichtet die Person auf eine Be-
nachrichtigung, so ist dem zu entsprechen, falls nicht 
besondere Gründe eine Benachrichtigung geboten er-
scheinen lassen. Wird auf Wunsch der im Gewahrsam 
befindlichen Person auf die Benachrichtigung verzichtet, 
so ist dies im Gewahrsamsprotokoll zu dokumentieren 
und von dieser durch Unterschrift zu bestätigen. Ist für 
die im Gewahrsam befindliche Person eine Betreuerin 
oder ein Betreuer bestellt, zu deren beziehungsweise 
dessen übertragenem Aufgabengebiet die Aufenthalts-
bestimmung der in Gewahrsam befindlichen Person ge-
hört, so ist diese Betreuerin beziehungsweise dieser Be-
treuer unverzüglich zu benachrichtigen.

2.1.5	 Jugendlichen ist zu ermöglichen, den Träger der elter-
lichen Sorge oder die Person, die sie benennen und die 
von der zuständigen Behörde akzeptiert wird, zu tref-
fen. Dies gilt nicht, wenn dadurch die Erfüllung polizei-
licher Aufgaben gefährdet wird.

2.1.6	 Im Gewahrsam befindliche Personen mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit ist die Möglichkeit zu geben, die 
konsularische Vertretung ihres Heimatlandes zu unter-
richten (Artikel  36 Absatz  1 Buchstabe b des Wiener 
Konsularübereinkommens).

2.1.7	 Der im Gewahrsam befindlichen Person soll ein Vor-
druck mit der Belehrung über ihre Rechte in einer ihr 
verständlichen Sprache ausgehändigt werden. Die 
Aushändigung ist von der im Gewahrsam befindlichen 
Person durch Unterschrift auf der Anzeige über eine 
Festnahme oder eine Ingewahrsamnahme zu be-
stätigen. Wird die Unterschrift verweigert oder ist die 
Aushändigung nicht möglich, so ist dies durch die auf-
nehmenden Polizeivollzugsbediensteten auf der Fest-
nahme- oder Ingewahrsamnahmeanzeige zu vermerken 
und zu unterschreiben. Eine bei Beginn der Ingewahr-
samnahme unterbliebene Belehrung ist im Laufe des 
Gewahrsamsaufenthalts unverzüglich nachzuholen.

2.1.8	 Die Belehrungen bei Jugendlichen müssen in einer 
Weise erfolgen, die ihrem Alter und ihrem Entwick- 
lungs- und Bildungsstand entsprechen. Sie sind auch an 
seine anwesenden Erziehungsberechtigten und gesetz-
lichen Vertreter zu richten. Sind Erziehungsberechtigte 
und gesetzliche Vertreter bei der Belehrung des Jugend-
lichen nicht anwesend, muss ihnen die Belehrung 
darüber schriftlich erteilt werden.
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2.2	 Gewahrsamsfähigkeit

2.2.1	 Gewahrsamsfähigkeit ist die gesundheitliche Eignung 
für den Aufenthalt im Polizeigewahrsam. Sie ist grund-
sätzlich anzunehmen, wenn kein Anhaltspunkt vorliegt, 
der Zweifel an der gesundheitlichen Eignung für den 
Aufenthalt im Polizeigewahrsam aufkommen lässt. Als 
nicht gewahrsamsfähig im Polizeigewahrsam gilt, wer 
bewusstlos, orientierungslos oder nicht ansprechbar ist 
oder sonst einer sofortigen ärztlichen Versorgung im 
Krankenhaus bedarf. 

2.2.2	 Grundsätzlich sollen nur gewahrsamsfähige Personen 
aufgenommen werden.

2.2.3	 Die Gewahrsamsfähigkeit ist in Zweifelsfällen unver-
züglich von der Polizei durch eine Ärztin oder einen 
Arzt feststellen zu lassen und schriftlich zu dokumen-
tieren. Die Hinzuziehung einer Ärztin oder eines Arztes 
ist insbesondere auch geboten, wenn die im Gewahr-
sam befindliche Person:

a) dem äußeren Anschein nach krank ist oder Hin-
weise auf behandlungsbedürftige Verletzungen be-
stehen,

b) Anzeichen für eine übertragbare Krankheit auf-
weist,

c) erheblich unter Alkohol-, Medikamenten- oder
Drogenkonsum steht,

d) erhebliche Alkohol-, Medikamenten- oder Drogen-
entzugserscheinungen wie Verwirrtheitszustände
und Halluzinationen zeigt,

e) Äußerungen über Schmerzen, krankhafte Zustände
und Medikamentenbedarf macht,

f) suizidales/suizidverdächtiges Verhalten erkennen
lässt,

g) gemäß § 65 Satz 1 Nummer 3 BbgPolG gefesselt
werden soll (siehe Nummer 5.4) oder

h) auf eigenes Verlangen unter Angabe nachvollzieh-
barer Gründe eine Ärztin oder einen Arzt wünscht.

Die medizinische Untersuchung ist von einer Ärztin oder 
einem Arzt nach medizinischen Standards vorzunehmen. 
Sie soll in einem dafür geeigneten Untersuchungsraum 
stattfinden. Dies umfasst den Schutz der Privatsphäre 
(Sichtbereiche) sowie das körperliche Wohlempfinden 
des Betroffenen (Raumklima). Die ärztliche Unter-
suchung ist zu dokumentieren. Im Gewahrsamsprotokoll 
sind erkennbar oder durch die Person angezeigte an-
steckende Krankheiten oder Ähnliches zu vermerken, 
um mögliche Schutzmaßnahmen für die Polizeivollzugs-
bediensteten treffen zu können. Es ist sicherzustellen, 
dass eine in Gewahrsam genommene Person selbst-
ständig eine Therapie mit mitgeführten Medikamenten 
fortführen kann. Wird die in Gewahrsam befindliche Per-
son in einem Krankenhaus untergebracht, hat erforder-
lichenfalls eine Bewachung zu erfolgen.

2.2.4	 Jugendliche haben das Recht auf eine unverzügliche 
medizinische Untersuchung, damit insbesondere ihre 
allgemeine geistige und körperliche Verfassung be-
urteilt werden kann. Die medizinische Untersuchung 

wird entweder von Amts wegen durchgeführt oder auf 
Antrag des Jugendlichen oder eines Trägers der elter-
lichen Verantwortung oder eines anderen geeigneten 
Erwachsenen.

Das Ergebnis dieser medizinischen Untersuchung ist 
bei der Beurteilung, ob der Jugendliche Befragungen, 
anderen Ermittlungs- oder Beweiserhebungshand-
lungen oder zu ihren Lasten ergriffenen oder geplanten 
Maßnahmen gewachsen ist, zu berücksichtigen.

Bei einer nur kurzfristigen Unterbringung (zum Bei-
spiel bis zur Übergabe an die bald eintreffenden Er-
ziehungsberechtigten) ist eine medizinische Unter-
suchung entbehrlich.

2.3	 Aufnahme unsauberer Personen

Unsauberen oder mit Ungeziefer behafteten Personen 
ist, soweit es die Umstände zulassen, bei ihrer Auf-
nahme die Möglichkeit zu einer gründlichen körper-
lichen Reinigung zu geben. Für die Desinfektion von 
Bekleidungsstücken gilt Nummer 4.4.2 entsprechend.

2.4	 Durchsuchung, Sicherstellung und amtliche Verwahrung

2.4.1	 Gegenstände, die von der in den Gewahrsam ge-
nommenen Person mitgeführt werden, sind sicherzu-
stellen beziehungsweise zu beschlagnahmen, soweit sie 
in einem Strafverfahren als Beweismittel in Betracht 
kommen und/oder der Einziehung unterliegen. Gegen-
stände, die verwendet werden können, um

a) sich zu töten oder zu verletzen,
b) Leben oder Gesundheit anderer zu schädigen,
c) fremde Sachen zu beschädigen oder
d) die Flucht zu ermöglichen oder zu erleichtern,

sind amtlich in Verwahrung zu nehmen.

In Betracht kommen zum Beispiel:

Messer, Essbestecke, Rasierklingen, Nagelfeilen, Werk-
zeuge, Feuerzeuge, Zündhölzer, Stöcke, Schirme, zur 
Strangulation geeignete Mittel (zum Beispiel Gürtel, 
Hosenträger, Schnürsenkel), Telekommunikations- und 
Arzneimittel.

2.4.2	 Bargeld und sonstige Wertsachen, die der Sicherstellung 
oder Beschlagnahme nicht unterliegen, sind in amtliche 
Verwahrung zu nehmen. Sichergestellte beziehungs-
weise beschlagnahmte und verwahrte Gegenstände sind 
sorgfältig und getrennt nach den im Gewahrsam be-
findlichen Personen in geeigneter Form aufzubewahren. 
Sie sind unter genauer Bezeichnung zu dokumentieren. 
Bei Bargeld ist die Höhe des Betrages sowie die Stücke-
lung anzugeben. Die einzuliefernde Person soll die Ein-
tragung bestätigen. Wird die Unterschrift verweigert, ist 
dies zu vermerken und von den einliefernden Polizei-
vollzugsbediensteten mitzuzeichnen.

2.4.3	 Die in den Gewahrsam genommene Person ist bei ihrer 
Einlieferung durch die aufnehmenden Beamten auf die in 



Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 23 vom 17. Juni 2026498

Nummer 2.4.1 bezeichneten Gegenstände gründlich zu 
durchsuchen; dies gilt auch bei der Wiedereinlieferung 
nach vorübergehender Abwesenheit vom Gewahrsam, 
unabhängig von einer eventuell vorausgegangenen 
Durchsuchung. Bei der Übergabe einer im Gewahrsam 
befindlichen Person an Polizeivollzugsbedienstete einer 
anderen Organisationseinheit soll eine erneute Durch-
suchung durchgeführt werden. Eine erneute Durch-
suchung soll auch dann durchgeführt werden, wenn die 
im Gewahrsam befindliche Person innerhalb des Ge-
wahrsams Besuch empfangen hat, ohne dass Polizeivoll-
zugsbedienstete zugegen waren. Dies gilt auch, wenn die 
im Gewahrsam befindliche Person Gespräche mit ihrer 
Verteidigung geführt hat. Die Durchsuchung soll nicht 
in Gegenwart Unbeteiligter vorgenommen werden. Mit 
der Durchsuchung befasste Polizeivollzugsbedienstete 
sind durch geeignete Vorsorge gegen tätliche Angriffe zu 
sichern. Zu Zwecken der Durchsuchung darf eine voll-
ständige Entkleidung der im Gewahrsam befindlichen 
Person nur erfolgen, wenn dies aus besonderen Grün-
den (zum Beispiel Suizidgefahr oder Eigensicherungs-
relevanz) erforderlich ist. Die Durchsuchung soll stets in 
der Art und Weise erfolgen, dass das Schamgefühl der 
durch diese Maßnahme betroffenen Person soweit wie 
möglich geschont wird.

2.4.4	 Eingelieferte Personen dürfen grundsätzlich nur von 
Polizeivollzugsbediensteten gleichen Geschlechts oder 
Ärztinnen oder Ärzten durchsucht werden; das gilt 
nicht, wenn die sofortige Durchsuchung zum Schutz 
gegen eine Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist.

2.5	 Vernehmungen/Befragungen

2.5.1	 Vernehmungen/Befragungen im Gewahrsam dürfen 
grundsätzlich nur in dafür bestimmten Räumen durch-
geführt werden.

2.5.2	 Muss die im Gewahrsam befindliche Person den Ge-
wahrsam vorübergehend zu Ermittlungs- oder Unter-
suchungszwecken verlassen, so ist ihre Abwesenheit 
im Gewahrsamsprotokoll zu vermerken und von den 
übernehmenden Polizeivollzugsbediensteten zu be-
scheinigen. Entsprechend ist bei der Wiederaufnahme 
zu verfahren.

3	 Unterbringung

3.1	 Arten der Unterbringung

3.1.1	 In Gewahrsam verbrachte Personen sollen möglichst 
einzeln untergebracht werden. Die Einzelunterbringung 
ist durchzuführen, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, 
dass die im Gewahrsam befindliche Person eine Gefahr 
für sich oder andere darstellt, sie durch andere im Ge-
wahrsam befindliche Personen gefährdet ist oder wenn 
Verdunkelungsgefahr besteht.

Für den Fall, dass die im Gewahrsam befindliche Person 
eine Gefahr für sich selbst darstellt, ist durch die Vor-
nahme der im Einzelfall gebotenen Maßnahmen sicher-
zustellen, dass sich diese Gefahr nicht realisiert. Dafür 

kommt eine ständige Beaufsichtigung in Betracht. Es ist 
zu verhindern, dass Personen, die aus strafprozessualen 
Gründen in den Gewahrsam aufgenommen werden, 
mit anderen im Gewahrsam befindlichen Personen in 
Verbindung treten können, die der Mittäterschaft, Teil-
nahme, Begünstigung, Strafvereitelung oder Hehlerei 
bezüglich derselben Tat verdächtig oder bereits ab-
geurteilt oder als Zeugen beteiligt sind.

3.1.2	 Personen verschiedener geschlechtlicher Zugehörig-
keiten sind getrennt voneinander unterzubringen. Bei 
nahen Familienangehörigen (Ehegatten, Eltern, er-
wachsene Kinder und Geschwister) sind Ausnahmen 
zulässig.

Jugendliche sind getrennt von Erwachsenen unterzu-
bringen. Ausnahmsweise ist eine gemeinsame Unter-
bringung zulässig, wenn die gemeinsame Unter-
bringung dem Wohl des Jugendlichen entspricht. Die 
Gründe für die gemeinsame Unterbringung sind zu 
dokumentieren.

3.1.3	 Beschuldigte, die wegen besonderer Schwere der 
Schuld der ihnen vorgeworfenen Straftat in Gewahr-
sam genommen wurden, sollen nicht mit anderen in 
Gewahrsam befindlichen Personen untergebracht wer-
den. Ist eine Person aufgrund polizeirechtlicher Vor-
schriften in Gewahrsam genommen worden, so soll sie 
gesondert, insbesondere ohne ihre Einwilligung nicht 
mit Strafgefangenen in demselben Raum untergebracht 
werden. Bei der Unterbringung von Untersuchungs-
gefangenen ist § 119 Absatz 1 und 2 der Strafprozess-
ordnung zu beachten.

3.2	 Verpflegung

3.2.1	 Die im Gewahrsam befindliche Person ist, wenn sie nicht 
nach kurzer Zeit entlassen wird, angemessen zu ver-
pflegen. Die Verpflegung besteht aus Frühstück, Mittag- 
und Abendessen. Art und Umfang der Verpflegung rich-
ten sich nach gesondert festgesetzten Verpflegungssätzen. 
Spezielle Diätkost muss von Amts wegen bei Vorliegen 
einer ärztlichen Anordnung angeboten werden. Lehnt 
die im Gewahrsam befindliche Person aus persönlichen 
Gründen bestimmte Nahrungsmittel ab, so sollte ihr eine 
entsprechende Verpflegung angeboten werden.

3.2.2	 Zusatznahrung und Genussmittel sind nicht durch die 
Organisationseinheit zu beschaffen.

3.3	 Tabak-, Alkohol- und Rauschmittelgenuss

3.3.1	 Der im Gewahrsam befindlichen Person darf das Rau-
chen gestattet werden, wenn Gründe der Sicherheit 
nicht entgegenstehen und der Dienstbetrieb hierdurch 
nicht beeinträchtigt wird. Auf Nummer 2.4.1 wird be-
sonders hingewiesen.

3.3.2	 Der Genuss von Alkohol und sonstigen Rauschmitteln 
ist der im Gewahrsam befindlichen Person nicht er-
laubt.
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3.4	 Körperpflege

3.4.1	 Der im Gewahrsam befindlichen Person ist täglich Ge-
legenheit zu einer einfachen körperlichen Reinigung zu 
geben. Aus Gründen der Hygiene soll ihr auch Gelegen-
heit gegeben werden, sich mehrmals in der Woche mit 
Warmwasser zu duschen. Das Rasieren soll gestattet 
werden, wenn es unter Aufsicht geschieht und Gründe 
der Sicherheit nicht entgegenstehen. Eine Nassrasur ist 
nicht zu gestatten.

3.4.2	 Reinigungsmittel, Handtücher und Mittel für die 
Monatshygiene sind bereitzustellen.

3.5	 Bekleidung

Die im Gewahrsam befindliche Person trägt eigene 
Bekleidung. Bei Bedarf wird - soweit vorhanden - Be-
kleidung ausgegeben.

3.6	 Aufenthalt im Freien

3.6.1	 Sofern Gründe der Sicherheit nicht entgegenstehen und 
die baulichen Gegebenheiten dies zulassen, kann der im 
Gewahrsam befindlichen Person gestattet werden, sich 
täglich bis zu 60 Minuten im Freien aufzuhalten. Die 
im Gewahrsam befindliche Person ist hierbei zu beauf-
sichtigen. Es sind Maßnahmen zur Verhinderung der 
Flucht zu ergreifen.

3.6.2	 Personen, die voneinander getrennt unterzubringen 
sind, dürfen sich nicht gleichzeitig im Freien aufhal- 
ten.

3.7	 Zuwendungen

3.7.1	 Sachen zum persönlichen Gebrauch oder Verbrauch, 
die für die im Gewahrsam befindlichen Personen ab-
gegeben werden, dürfen erst nach Durchsicht und nur 
dann ausgehändigt werden, wenn es mit dem Zweck 
der Ingewahrsamnahme und der Ordnung im Ge-
wahrsam vereinbar ist. Hierüber entscheidet die sach-
bearbeitende Stelle in Abstimmung mit der zuständigen 
Organisationseinheit, deren Leiter der Gewahrsam 
unterstellt ist. Der Absender und Empfänger muss mit 
einer Überprüfung der Zuwendungen einverstanden 
sein; andernfalls sollen die Gegenstände ganz oder teil-
weise zurückgewiesen werden.

3.7.2	 Geldbeträge, die für eine im Gewahrsam befindliche 
Person abgegeben werden, sind anzunehmen, aufzu-
bewahren und im Gewahrsamsprotokoll einzutragen, 
wenn es mit dem Zweck der Ingewahrsamnahme 
und der Ordnung im Gewahrsam vereinbar ist. Num-
mer  2.4.2 gilt entsprechend. Die im Gewahrsam be-
findliche Person ist zu unterrichten. Über eine mög-
liche Aushändigung entscheidet die sachbearbeitende 
Organisationseinheit unter Berücksichtigung der kon-
kreten Sachlage und individueller Bedürfnisse der im 
Gewahrsam befindlichen Person und stimmt sich dazu 
mit der zuständigen Organisationseinheit über den Ge-
wahrsam ab (vergleiche Nummer 3.7.1).

3.8	 Druckschriften

In Gewahrsam befindliche Personen dürfen handels- 
übliche Druckschriften beziehen, soweit Gründe der 
Sicherheit nicht entgegenstehen. Dies gilt auch für Per-
sonen, die aus strafprozessualen Gründen untergebracht 
werden, sofern nicht eine Gefährdung des Unter-
suchungszweckes zu befürchten ist. Darüber entscheidet 
grundsätzlich die sachbearbeitende Organisationseinheit.

3.9	 Persönliche Post

3.9.1	 Postsendungen an Personen, die aus strafprozessualen 
Gründen untergebracht werden, sind ungeöffnet der 
sachbearbeitenden Organisationseinheit zuzuleiten.

3.9.2	 Bei Personen, die nach den Normen zur Abwehr von 
Gefahren des Terrorismus in Gewahrsam genommen 
wurden oder polizeifachlich als Gefährder eingestuft 
sind, entscheidet die sachbearbeitende Organisations-
einheit über die Herausgabe von beziehungsweise den 
Umgang mit Postsendungen.

3.9.3	 Briefe, Postkarten und Telegramme an sonstige im Ge-
wahrsam befindliche Personen unterliegen keinen Be-
schränkungen.

3.9.4	 Für abgehende Sendungen gelten Nummer  3.9.1 und 
Nummer 3.9.3 entsprechend.

3.9.5	 Die im Gewahrsam befindliche Person erhält Schreib-
material, soweit sie es zur Wahrnehmung berechtigter 
Interessen benötigt, insbesondere zum Kontakt mit 
der Verteidigung. Hierbei anfallende Kosten sind von 
der im Gewahrsam befindlichen Person zu tragen, so-
weit nicht nur einfache Schreibmittel in Anspruch ge-
nommen werden. Sie ist insoweit vorleistungspflichtig.

3.10	 Besuche

3.10.1	 Die im Gewahrsam befindliche Person darf Be-
such nur mit Einverständnis der sachbearbeitenden 
Organisationseinheit empfangen. Als Besucher sollten 
im Allgemeinen nur nahe Familienangehörige, Rechts-
anwälte und Rechtsbeistände, Geistliche und konsu-
larische Vertreter zugelassen werden. Die Anzahl der 
zeitgleich besuchenden Personen ist auf drei zu be-
schränken. Eine weitere Beschränkung kann aus Grün-
den der Sicherheit erfolgen und ist zu dokumentieren.

3.10.2	 Besuche dürfen nur in Gegenwart eines mit dem Sach-
verhalt vertrauten Polizeivollzugsbediensteten stattfin- 
den. Dieser achtet darauf, dass Gegenstand und Inhalt der 
Unterredung mit dem Zweck der Ingewahrsamnahme 
vereinbar sind. Die Unterredung in einer nichtdeutschen 
Sprache ist nur zulässig, wenn sie der anwesende Polizei-
vollzugsbedienstete versteht oder der Besucher oder die 
im Gewahrsam befindliche Person einen zuverlässigen 
Dolmetscher zur Verfügung stellt. Bestehen Zweifel, ob 
eine Unterredung in einer nichtdeutschen Sprache aus 
kriminaltaktischen Gründen überhaupt zugelassen wer-
den kann, so entscheidet hierüber die sachbearbeitende 
Organisationseinheit, gegebenenfalls nach Rücksprache 
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mit der zuständigen Staatsanwaltschaft. Die Besuchs-
dauer beträgt grundsätzlich 15 Minuten. Im Gewahrsam 
befindlichen Personen, bei denen die Dauer des Gewahr-
sams über zehn Tage hinausgeht, soll grundsätzlich eine 
wöchentliche Gesamtdauer des Besuchs von einer Stun-
de ermöglicht werden. Soweit es erforderlich ist, kann 
die sachbearbeitende Organisationseinheit in Einzel-
fällen die Dauer des Besuchs ausweiten.

3.10.3	 Jede Besucherin und jeder Besucher hat sich auszu-
weisen. Besuche sind im Gewahrsamsprotokoll einzu-
tragen.

3.11	 Kontakt mit der Verteidigung 

3.11.1	 Einer aus strafprozessualen Gründen im Gewahrsam 
befindlichen Person ist freier schriftlicher und münd-
licher Verkehr mit der Verteidigung gestattet (§  148 
der Strafprozessordnung). Die Besuchsdauer ist in der 
Regel nicht beschränkbar.

3.11.2	 Bei Personen, die nach den Normen zur Abwehr von 
Gefahren des Terrorismus in Gewahrsam genommen 
wurden, ist der Kontakt der in Gewahrsam ge-
nommenen Person mit ihrer anwaltlichen Vertretung 
über die sachbearbeitende Stelle abzustimmen.

3.11.3	 Die Verteidigung muss sich als solche durch die Voll-
macht der im Gewahrsam befindlichen Person oder die 
Bestellungsanordnung des Gerichts ausweisen. Kann 
eine Bevollmächtigung nicht nachgewiesen werden, so 
ist sie, soweit ein zuständiger Staatsanwalt erreichbar ist, 
nur mit dessen Einverständnis vorzulassen. Besuche der 
Verteidigung sind im Gewahrsamsprotokoll einzutragen.

4	 Gewahrsam

4.1	 Ausstattung

4.1.1	 Für die im Gewahrsam befindliche Person sind eine 
Matratze sowie Einwegdecken nach Bedarf bereitzu-
stellen. Von der Ausgabe dieser Gegenstände kann ab-
gesehen werden, wenn die im Gewahrsam befindliche 
Person nur für kurze Zeit untergebracht wird und kein 
besonderes Ruhebedürfnis besteht.

4.1.2	 Die im Gewahrsamsraum vorhandenen Gegenstände 
sollen so beschaffen sein, dass die im Gewahrsam be-
findliche Person weder sich selbst noch andere ver-
letzen kann.

4.2	 Temperatur

Gewahrsamsräume sind erforderlichenfalls zu be-
heizen; die Dauertemperatur soll während der Heiz-
periode mindestens 18 Grad Celsius betragen.

4.3	 Beleuchtung

Der Gewahrsamsraum ist, sofern das Tageslicht nicht 
ausreicht, zu beleuchten. In der Zeit zwischen 21 und 
6  Uhr ist die Beleuchtung regelmäßig so einzustellen, 

dass einerseits Schlaf ermöglicht und andererseits der 
Verletzungsgefahr bei Dunkelheit vorgebeugt sowie der 
in Gewahrsam befindlichen Person eine Orientierung im 
Raum ermöglicht wird. Der Gewahrsamsraum ist dau-
ernd in dem erforderlichen Umfang zu beleuchten, wenn 
und soweit es aus Sicherheitsgründen notwendig ist.

4.4	 Reinigung, Lüftung

4.4.1	 Der Gewahrsamsraum sowie die Ausstattungs- und 
Gebrauchsgegenstände sind nach Bedarf zu reinigen. 
War im Raum eine grob unsaubere oder mit Ungeziefer 
behaftete Person untergebracht, so muss dieser ein-
schließlich aller Ausstattungs- und Gebrauchsgegen-
stände desinfiziert werden; das Gleiche gilt, wenn der 
Raum mit einer Person belegt war, die eine ansteckende 
Krankheit hatte.

4.4.2	 Zur Reinigung und Desinfektion sind vertraglich ge-
bundene beziehungsweise beauftragte Fachfirmen 
heranzuziehen. Reinigung und Desinfektion sind akten-
kundig zu machen.

4.4.3	 Der Gewahrsamsraum ist regelmäßig und ausreichend 
zu belüften, auch wenn er nicht belegt ist.

4.5	 Laufende Überprüfung

4.5.1	 Gewahrsamsräume sowie die Ausstattungs- und Ge-
brauchsgegenstände sind vor und nach jeder Belegung 
auf Sicherheit und Sauberkeit zu überprüfen.

4.5.2	 Die Leitung der Organisationseinheit oder von ihr Be-
auftragte haben sich in angemessenen Abständen vom 
Zustand des Gewahrsams zu überzeugen. Die Über-
prüfungen sind auch auf die Außenfront des Gewahr-
sams auszudehnen und haben sich auf alle Sicherheits-
einrichtungen (Türen, Fenster, Gitter, Schlösser, Riegel, 
Fußböden, Wände, Stromleitungen usw.) zu erstrecken. 
Mängel sind unverzüglich abzustellen.

4.5.3	 Der Gewahrsam ist jährlich auf die hygienische Un-
bedenklichkeit hin überprüfen zu lassen. Die Über-
prüfung ist aktenkundig zu machen. Festgestellte Män-
gel sind zu beheben.

5	 Sicherheit und Ordnung im Gewahrsam

5.1	 Verschluss

Gewahrsamsräume, Gitter- und Ausgangstüren sind 
durch geeignete technische Mittel unter Verschluss zu 
halten. Der Zugang ist nur berechtigten Personen zu ge-
währleisten.

5.2	 Kontrollen

5.2.1	 Die im Gewahrsam befindlichen Personen sind in an-
gemessenen Zeitabständen, mindestens stündlich, einer 
Sichtkontrolle zu unterziehen. Erforderlichenfalls sind 
Lebenszeichen (zum Beispiel Atmung) zu prüfen.
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5.4.3	 Maßnahmen nach Nummer  5.4.1 und Nummer  5.4.2 
sind vom unmittelbaren Vorgesetzten oder dessen Ver-
tretung anzuordnen.

5.4.4	 Die angeordneten Maßnahmen dürfen nur solange auf-
rechterhalten werden, wie dies erforderlich ist.

5.4.5	 Maßnahmen nach Nummer  5.4.1 und Nummer  5.4.2 
sind unter Angabe der Gründe, der Art und der Dauer 
im Gewahrsamsprotokoll einzutragen.

5.5	 Sachbeschädigung

Im Gewahrsam befindliche Personen, die Räume oder 
Gegenstände verunreinigen, beschädigen oder zer-
stören, sind grundsätzlich auf Schadenersatz in An-
spruch zu nehmen.

5.6	 Besondere Vorkommnisse

5.6.1	 Besondere Vorkommnisse (zum Beispiel Todesfälle, Ge-
walttätigkeiten, die Anwendung unmittelbaren Zwangs, 
Flucht- und Selbsttötungsversuche, Unfälle, ernste Er-
krankungen) sind unverzüglich an die unmittelbare 
Vorgesetzte/den unmittelbaren Vorgesetzten zu melden. 
Auf die weiteren Regelungen zum Meldewesen, ins-
besondere die aktuellen Maßgaben zur Meldung wichti-
ger Ereignisse (WE-Meldungen), wird hingewiesen.

5.6.2	 Bei Krankmeldungen oder äußerlich erkennbaren Er-
krankungen von im Gewahrsam befindlichen Personen 
ist unverzüglich eine Ärztin oder ein Arzt hinzuzu-
ziehen. Liegt der Verdacht einer ansteckenden Krankheit 
vor, so ist die erkrankte Person sofort getrennt unter-
zubringen. Die Ärztin oder der Arzt entscheidet über 
die Notwendigkeit von Gewahrsamserleichterungen, 
Sonderverpflegung, die Gewahrsamsfähigkeit und eine 
stationäre Behandlung. Ist bei Personen, die aus strafpro- 
zessualen Gründen untergebracht werden, eine stationäre 
Behandlung erforderlich, so sind sie nach Möglichkeit 
in das nach der Behandlungsbedürftigkeit in Betracht 
kommende Krankenhaus bei der Justizvollzugsanstalt 
einzuliefern; die Einlieferung bedarf der vorherigen Zu-
stimmung der leitenden Ärztin oder des leitenden Arztes 
des Anstaltskrankenhauses. Sollte eine Unterbringung 
in einem Anstaltskrankenhaus nicht möglich sein, son-
dern lediglich die Unterbringung in einem öffentlichen 
Krankenhaus, so ist erforderlichenfalls sicherzustellen, 
dass die Bewachung der Person erfolgt. Die sach-
bearbeitende Organisationseinheit ist zu unterrichten. 
Sonstige Meldepflichten (zum Beispiel Meldung wich-
tiger Ereignisse) bleiben unberührt.

5.7	 Todesfälle

5.7.1	 Die Leiterin oder der Leiter der Behörde, die sach-
bearbeitende Organisationseinheit sowie die Staats-
anwaltschaft sind unverzüglich über den Tod einer im 
Gewahrsam befindlichen Person zu unterrichten. Die 
Meldepflichten nach Nummer  5.6.1 bleiben hiervon 
unberührt.

5.2.2	 Im Gewahrsam befindliche Personen, bei denen die Ge-
fahr der Selbsttötung besteht, sind mindestens viertel-
stündlich zumindest einer Sichtkontrolle zu unterziehen. 
Diese Personen sind gegebenenfalls unter ständige Be-
aufsichtigung zu stellen.

5.2.3	 Im Gewahrsam befindliche Personen, die erheblich be-
ziehungsweise erkennbar erheblich unter Alkohol-/
Medikamenten- und/oder Drogeneinfluss stehen, die 
Hinweise für Schädelverletzungen aufweisen oder hilf-
los sind, sind mindestens während der ersten zwei Stun-
den viertelstündlich einer Sichtkontrolle zu unterziehen, 
soweit keine andere ärztliche Anordnung vorliegt. Auf 
die unverzügliche ärztliche Überprüfung der Gewahr-
samsfähigkeit gemäß Nummer 2.2.3 wird hingewiesen.

5.2.4	 Die Kontrollen sind mit Uhrzeit und Unterschrift der 
kontrollierenden Polizeivollzugsbediensteten auf dem 
Gewahrsamsprotokoll oder einem gesonderten Kontroll-
blatt einzutragen. Das Kontrollblatt ist mit dem Gewahr-
samsprotokoll aufzubewahren.

5.3	 Eigensicherung

5.3.1	 Der Gewahrsam oder der Gewahrsamsraum darf nur 
aus dienstlichen Gründen und unter Beachtung der er-
forderlichen Sicherheitsmaßnahmen aufgesucht wer-
den. Die Regelungen des Leitfadens 371 sind besonders 
zu beachten.

5.3.2	 Innerhalb des Gewahrsams dürfen grundsätzlich kei- 
ne Schusswaffen getragen werden. Die Leitung der 
Organisationseinheit kann Ausnahmen zulassen. Das 
Verbot, eine Schusswaffe zu tragen, gilt nicht für Polizei-
vollzugsbedienstete, die Personen in den Gewahrsam 
einliefern oder solche aus dem Gewahrsam abholen.

5.3.3	 Ein belegter Gewahrsamsraum ist von mindestens zwei 
Polizeivollzugsbediensteten zu betreten. 

5.4	 Sicherungsmaßnahmen

5.4.1	 Bei Gewalttätigkeiten, Widerstand, Fluchtversuchen, bei 
Gefahr der Selbsttötung oder wenn besondere Umstände 
für eine Gefangenenbefreiung sprechen, kommen unter 
Wahrung der Verhältnismäßigkeit insbesondere folgende 
Maßnahmen in Betracht:

a) Entzug von Gegenständen, die zur Gewaltanwen- 
dung benutzt werden oder eine Flucht erleichtern
können,

b) Unterbringung in einem anderen geeigneten Raum
oder

c) Fesselung (§ 65 BbgPolG).

5.4.2	 Wenn es die Sicherheit oder Ordnung erfordern, kön-
nen der im Gewahrsam befindlichen Person auch 
Gegenstände entzogen werden, die ihr nach dieser Vor-
schrift im Gewahrsamsraum gewöhnlich zur Verfügung 
stehen.
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5.7.2	 Der Tod einer im Gewahrsam befindlichen Person 
ist unverzüglich - nach Rücksprache mit der sach-
bearbeitenden Organisationseinheit - den nahen An-
gehörigen, einer Person ihres Vertrauens oder ihrer 
gesetzlichen Vertretung bekanntzugeben.

5.7.3	 Der Todesfall ist dem Standesamt nach den gesetzlichen 
Vorschriften anzuzeigen; die Anzeige darf keinen Hin-
weis auf den Gewahrsam als Sterbeort enthalten.

5.7.4	 Die Todesursache ist durch eine Ärztin oder einen Arzt, 
die oder der nicht an der gegebenenfalls im Vorfeld 
erfolgten Überprüfung der Gewahrsamsfähigkeit be-
teiligt war, feststellen zu lassen. In jedem Fall ist auch 
eine Untersuchung durch die zuständige Organisations-
einheit zu veranlassen. Auf §  159 der Strafprozess-
ordnung wird hingewiesen.

5.7.5	 Über die Aushändigung sichergestellter Gegenstände 
und in Verwahrung genommener Gegenstände an die  
Berechtigten entscheidet die sachbearbeitende Organi- 
sationseinheit. Die Aushändigung von Gegenständen ist 
im Gewahrsamsprotokoll zu vermerken; der Empfang ist 
zu bestätigen.

6	 Entlassung

6.1	 Entlassung, Übergabe an eine andere Dienststelle oder 
Behörde

6.1.1	 Die Entlassung der im Gewahrsam befindlichen Person, 
ihre Übergabe an eine andere Dienststelle oder Behörde 
sowie die Vorführung vor die Staatsanwaltschaft oder 
das Gericht bedürfen einer schriftlichen Anweisung 
der sachbearbeitenden Organisationseinheit oder sind 
durch die zuständige Sachbearbeiterin oder den zu-
ständigen Sachbearbeiter schriftlich auf den Unterlagen 
nach Nummer 1.3.1 zu vermerken. In Eilfällen ist eine 
fernmündliche Anweisung zulässig; die Richtigkeit der 
Anweisung ist durch Rückruf zu überprüfen.

6.1.2	 Die Entlassung vorläufig festgenommener Beschul- 
digter geschieht nur auf Anordnung der Staatsanwalt-
schaft. Sollte diese nicht erreichbar sein, ist entsprechend 
Nummer 6.1.1 zu verfahren.

6.1.3	 Muss die im Gewahrsam befindliche Person zur Nacht-
zeit entlassen werden, kann ihr - wenn dienstliche 
Gründe nicht entgegenstehen - gestattet werden, bis 
zum Morgen im Gewahrsam zu bleiben. Gegebenen-
falls ist dies im Gewahrsamsprotokoll zu vermerken 
und von der aus dem Gewahrsam entlassenen Person 
zu unterschreiben. In diesem Fall besteht eine Pflicht 
zur Frühstücksversorgung nicht. Im Übrigen unterliegt 
die Person auch in diesem Falle den Bestimmungen der 
Gewahrsamsordnung.

6.1.4	 Die Entlassung und Übergabe der im Gewahrsam be-
findlichen Person sind im Gewahrsamsprotokoll ein-
zutragen. Die Eintragung ist von den Polizeivollzugs-
bediensteten zu unterschreiben, die die in Gewahrsam 
genommene Person entlassen oder in Empfang nehmen.

6.2	 Rückgabe sichergestellter und in Verwahrung genom- 
mener Gegenstände

6.2.1	 Entlassenen Personen sind die amtlich in Verwahrung 
genommenen Gegenstände zurückzugeben, soweit sie 
nicht weiterhin in amtlicher Verwahrung bleiben (Num-
mer 2.4.1). Der Empfang ist im Gewahrsamsprotokoll 
zu bestätigen. Wird die Unterschrift verweigert, so ist 
dies zu vermerken.

6.2.2	 Die Herausgabe oder weitere Einbehaltung von aus 
strafprozessualen Gründen sichergestellten beziehungs-
weise beschlagnahmten Gegenständen obliegt der sach-
bearbeitenden Stelle.

6.2.3	 Werden in Gewahrsam befindliche Personen einer an-
deren Dienststelle oder Behörde übergeben, so sind 
die in Nummer 6.2.1 genannten Gegenstände den ab-
holenden Bediensteten auszuhändigen. Die abholenden 
Bediensteten bestätigen den Empfang im Gewahrsams-
protokoll.

7	 Schlussbestimmungen

7.1	 Ergänzende Vorschriften

7.1.1	 Das Polizeipräsidium und seine Organisationseinheiten 
verfügen in eigener Zuständigkeit gegebenenfalls er-
gänzende Vorschriften, um einen sachgemäßen und si-
cheren Dienstbetrieb zu gewährleisten.

7.1.2	 Das Polizeipräsidium erlässt außerdem Regelungen zur 
Überprüfung der Einhaltung dieser Gewahrsamsordnung 
in Ausübung seiner Organisationsverantwortung. Diese 
sind dem Ministerium des Innern und für Kommunales 
zur Kenntnis vorzulegen.

7.1.3	 Die Rechte und Pflichten der in Gewahrsam befindlichen 
Personen sind in einer Hausordnung zusammenfassend 
darzustellen. Die im Gewahrsam befindlichen Personen 
sind auf die Hausordnung hinzuweisen; ihnen ist die 
Möglichkeit der Kenntnisnahme (möglichst in Landes-
sprache) zu geben.

7.2	 Inkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1.  Juni 2026 in 
Kraft. Mit Inkrafttreten dieser Verwaltungsvorschrift 
tritt die Gewahrsamsordnung für das Land Branden-
burg vom 5. April 1995 (ABl. S. 402), die durch den 
Erlass vom 4. Mai 2023 (ABl. S. 493) geändert worden 
ist, außer Kraft.





* Anm. d. Red.: In der Internetfassung anonymisiert; rechtlich maßgeblich bleibt die Papierausgabe.
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Nr. Gebäudeart Anrechenbare Bauwerte 
in Euro/m3

2026
11.4 der 50 000 m3 übersteigende Brutto-Rauminhalt 61
12 konstruktiv andere eingeschossige Verkaufsstätten, Sportstätten 172
13 konstruktiv andere eingeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude 153
14 mehrgeschossige Verkaufsstätten 232
15 mehrgeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude 202
16 eingeschossige Garagen, ausgenommen offene Kleingaragen 167
17 mehrgeschossige Mittel- und Großgaragen 202
18 Tiefgaragen 310
19 Schuppen, Kaltställe, Nebengebäude für Abstellräume, offene Feldscheunen, offene Klein-

garagen sowie ähnliche Gebäude
80

20 Gewächshäuser
20.1 bis 1 500 m3 Brutto-Rauminhalt 60
20.2 der 1 500 m3 übersteigende Brutto-Rauminhalt 35

- Zuschlag bei Hallenbauten mit Kränen, bei denen der Standsicherheitsnachweis für die
Kranbahnen geprüft werden muss, für den von den Kranbahnen erfassten Hallenbereich,
vervielfacht mit der Indexzahl nach § 3 Absatz 1 Satz 2 91 €/m2.

Genehmigung zum Vorhaben  
Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage 

in 14772 Brandenburg an der Havel

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 16. Juni 2026

Der Firma UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. 
KG, Dr.-Eberle-Platz 1 in 01662 Meißen, wurde am 2.  Juni 
2026 die Genehmigung nach §  16b des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) erteilt, auf dem Grundstück in der 
Gemarkung Brandenburg, Flur  114, Flurstück  1 eine Wind-
energieanlage zu errichten und zu betreiben.

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

Der Firma UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & 
Co. KG, Dr.-Eberle-Platz 1 in 01662 Meißen, wird nach 
§ 4 BImSchG die

Genehmigung  

erteilt, eine Windenergieanlage (WEA) des Typs Nordex 
N175-6.8 MW auf dem Grundstück in 14772 Branden-
burg a. d. Havel

Gemarkung Brandenburg
Flur 114,
Flurstück 1 
Betriebsstättennummer: 60511250000

in dem unter Ziffer II. und III. dieser Entscheidung be-
schriebenen Umfang und unter Beachtung der unter Zif-
fer  IV. genannten Inhalts- und Nebenbestimmungen zu 
errichten und zu betreiben.

2. Die Genehmigung umfasst nach § 13 BImSchG folgende
Entscheidungen:

a) Baugenehmigung gemäß §  72 Abs.  1 Brandenbur- 
gische Bauordnung (BbgBO) mit Zulassung einer
Abweichung gemäß § 67 Abs. 5 BbgBO zur Reduzie-
rung auf die Projektionsfläche

b) Wasserrechtliche Entscheidung zum Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen gemäß Verordnung über
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen (AwSV) für die hiermit genehmigte WEA

c) Denkmalrechtliche Erlaubnis nach §  20 Abs.  1
i. V. m. § 9 Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz
(BbgDSchG)

d) Waldumwandlungsgenehmigung nach §  8 Absatz  1
Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) für
die unter II. näher aufgeführten und beschriebenen
Grundstücke

Hinweis:	 Die Kostenentscheidung und die Festsetzung der 
Gebühren und Auslagen ergeht mit gesondertem Ge-
bührenbescheid.

VIII. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz 
in Potsdam erhoben werden.
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Gemäß § 63 Abs. 1 BImSchG hat der Widerspruch eines Drit-
ten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Abs. 2 BImSchG, dass der Antrag 
auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs 
gegen eine Zulassung der Windkraftanlage an Land mit einer 
Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Abs. 5 Satz 1 
der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur innerhalb eines 
Monats nach der Zustellung der Zulassung beim Oberver-
waltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in Berlin gestellt 
und begründet werden kann.“

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den im 
Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen erteilt.

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz wird 
in der Zeit vom 18. Juni 2026 bis einschließlich 1. Juli 2026 
auf der Internetseite des Landesamtes für Umwelt Brandenburg 
unter https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigungen-west zu-
gänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch 
gegenüber Dritten, die keine Einwendung erhoben haben, 
als zugestellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam erhoben werden.

Gemäß §  63 Absatz  1 BImSchG hat der Widerspruch eines 
Dritten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Absatz 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs gegen eine Zulassung der Windenergieanlage an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Ab-
satz  5 Satz  1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung 
beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in 
Berlin gestellt und begründet werden kann.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 29. März 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 84)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4 . BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31 . Mai 2017 (BGBl . I S . 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12 . November 2024 (BGBl . 2024 I 
Nr . 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9 . BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29 . Mai 
1992 (BGBl . I S . 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3 . Juli 2024 (BGBl . 2024 I Nr . 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18 . März 2021 (BGBl . I 
S . 540), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
22 . Dezember 2025 (BGBl . 2025 I Nr . 348)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle West

Anerkennung von Prüfingenieurinnen  
und Prüfingenieuren für Standsicherheit

Bekanntmachung  
des Landesamtes für Bauen und Verkehr 

Vom 26 . Mai 2026

Das Landesamt für Bauen und Verkehr wird zeitnah ein weite-
res Verfahren zur Anerkennung von Prüfingenieurinnen und 
Prüfingenieuren für Standsicherheit durchführen .

Interessierte, welche die Voraussetzungen der Brandenbur- 
gischen Bautechnischen Prüfungsverordnung (BbgBauPrüfV) 
vom 10 . September 2008 (GVBl . II S . 374), die zuletzt durch 
Artikel 5 der Verordnung vom 11 . November 2025 (GVBl . II 
Nr . 83 S . 20) geändert worden ist, erfüllen, können Anträge auf 
Anerkennung bis zum 30. August 2026 beim Landesamt für 
Bauen und Verkehr, Außenstelle Cottbus, Gulbener Straße 24, 
03046 Cottbus stellen .

Dem Antrag sind Unterlagen nach § 6 Absatz 2 BbgBauPrüfV 
beizufügen . Nähere Informationen zum Anerkennungsverfahren 
und zu den Antragsunterlagen sind im Internet unter der Adresse 
https://lbv.brandenburg.de/lbv/de/staedtebau-und-bautechnik/
bautechnisches-pruefamt/brandenburgische-bauordnung/ zu ent-
nehmen .

Als Ansprechpartner steht Herr * (Tele-
fon: 03342 4266-3400) zur Verfügung.

Es wird darauf hingewiesen, dass Anträge, welche nach dem 
30. August 2026 eingehen, für dieses Anerkennungsverfahren
nicht mehr berücksichtigt werden können . Sowohl die An-
erkennung als Prüfingenieurin und Prüfingenieur für Stand-
sicherheit als auch die Ablehnung des Antrages wegen nicht

* Anm. d. Red.: In der Internetfassung anonymisiert; rechtlich maßgeblich bleibt die Papierausgabe.
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nachgewiesener Anerkennungsvoraussetzungen oder fach­
licher Eignung sind gebührenpflichtig. 

Grundlage der schriftlichen Prüfung ist die Ve1waltungsvor­
schrift Technische Baubestimmungen des Landes Brandenbm·g 
(YV TB) vom 3. Mai 2023 (ABI. S. 492), die durch den Erlass 
vom 27. November 2025 (ABI. S. 825) geände1t worden ist, 
unter Verwendung der Muster-Verwaltungsvorschrift Techni­
sche Baubestimmungen 2025/1 (MVV TB 2025/1) mit Druck­
fehlerberichtigungen vom 29. Juli 2025 und 22. Oktober 2025. 

Anerkennung als Gütestelle 
im Sinne des § 794 Absatz 1 Nummer 1 

der Zivilprozessordnung 

Bekanntmachung des Präsidenten 
des Brandenburgischen Oberlandesgerichts 

Vom 19. Mai 2026 

Frau • wtu·de durch den Präsidenten des 
Brandenburgischen Oberlandesgerichts die Anerkenntmg 
als Gütestelle im Sinne des § 794 Absatz 1 Nummer 1 
der Zivilprozessordnung ausgesprochen. 

BEKANNTMACHUNGEN DER GERICHTE 

Gesamtvollstreckungssachen 

Amtsgericht Potsdam 

Beschluss 

Das Gesamtvollstreckungsve1fahren über das Vennögen der 

Brandenbtu·gische Bau AG, Potsdamer Straße 18, 
14776 Brandenburg an der Havel, 
vertreten durch den Vorstand 

wird gemäß § 19 Abs. 1 Ziff. 1 GesO nach Verteihmg ein­

gestellt. 

Rechtsbehelfsbelehnmg: Gegen die Entscheidung kann Er­
innerung(§ 11 Abs. 2 RPHG) eingelegt werden. Die Erinnenmg 
ist binnen einer Notfrist von zwei Wochen bei dem Amtsgericht 
Potsdam, Jägerallee 10 - 12, 14469 Potsdam einzulegen. Die 
Frist beginnt tnit der Verkündtmg der Entscheidtmg oder, wenn 
diese nicht verkündet wird, mit deren ZusteUtmg bzw. tnit der 
wirksamen öffentlichen Bekanntmachung gemäß § 9 InsO im 
Internet (www.insolvenzbekanntmachungen.de). Die öffentli­
che Bekanntmachtmg genügt ztun Nachweis der Zustellung an 
alle Beteiligten, auch wenn die InsO neben ihr eine besondere 
Zustellung vorschreibt, § 9 Abs. 3 InsO. Sie gilt als bewirkt, 
sobald nach dem Tag der Veröffentlichung zwei weitere Tage 
verstrichen sind, § 9 Abs. 1 Satz 3 InsO. Für den Fristbeginn 
ist das zuerst eingetretene Ereignis (Yerkündung, Zustellung 
oder wirksame öffentliche Bekanntmachtmg) maßgeblich. Die 
Erinnenmg ist schriftlich einzulegen (auch per Telefax) oder 
durch Erklänmg zt1 Protokoll der Geschäftsstelle des genannten 
Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amts­
gerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist ist jedoch nur ge,­
walut, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten 
Gerichte eingeht. Eine anwaltliche Mitwirkung ist nicht vor­
geschrieben. Die Erinnenmgsschrift muss die Bezeichnung 
der angefochtenen Entscheidung sowie die Erklänmg ent­
halten, dass Erinnenmg gegen diese Entscheidung eingelegt 
werde. Die Erinnerung ist von dem Erinnerungsführer oder 
seinem Bevollmächtigten zu tmterzeichnen. Rechtsbehelfe 

können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. 
Eine einfache E-Mail genügt den gesetzlichen Anfordemngen 
nicht. Das elektronische Doktunent muss tnit einer qualifizierten 
elektronischen Signattu· der verantwortenden Person versehen 
sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem 
sicheren Übennittlungsweg eingereicht werden. Ein elektroni­
sches Dokument, das 1nit einer qualifizierten elektronischen Si­
gnattu· der verantwortenden Person versehen ist, darf auf einem 
sicheren Übennitthmgsweg oder an das für den Empfang elekt­
ronischer Doktunente eingerichtete Elektronische Gerichts- tmd 
Vetwalttmgspostfach (EGVP) des Get·ichts übennittelt wet·den. 
Wegen der sicheren Übennitthmgswege wird auf § 130a Absatz 4 
der Zivilprozessordmmg verwiesen. Hinsichtlich det· weiteren 
Voraussetztmgen nu· elektronischen Kom1mmikation tnit den Ge­
richten wird auf die Verordmmg übet· die teclmischen Ralunen­
bedingtmgen des elektronischen Rechtsvet-kehrs tmd über das 
besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer­
Rechtsverkehr-Verordmmg - ERVV) in det· jeweils geltenden 
FaSSllllg sowie auf die Internetseite www.justiz.de vetwiesen. 

Amtsgericht Potsdam, 29. April 2026, 35 N 73/98 

Sonstige Sachen 

Amtsgericht Fürstenwalde/Spree 
Abteihmg für Zivilsachen des Amtsgerichts Fürstenwalde/Spree 

26 II 10/25 

Ausschließungsbeschluss 

Der Gesamthypothekenbrief, Gruppe 3, Briefnummer 008988 
über 14.000 Reichsmark, übet· die noch im Gmndbuch des 
Amtsgerichts Fürstenwalde/Spree, Gemarkung Woltersdorf, 
Blatt 21, in Abteihmg III Nr. 10 eingetragene Hypotliek zu 
13.050,65 Reichsmark tnit 5, unter Umständen 5,5 % Zinsen 
jährlich wird für kraftlos erklärt. 

Fürstenwalde/Spree, 21.05.2026 

• Anm. d. Red.: In der Internetfassung anonymisiert; rechtlich maßgeblich bleibt die Papierausgabe. 
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Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder)

Die kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) mit circa 58 000 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern sucht für die aktive Gestaltung 
ihrer weiteren Entwicklung als Oberzentrum eine zielstrebige, 
verantwortungsbewusste und teamfähige Persönlichkeit, die in 
der Lage ist, die Verwaltung im Sinne eines modernen Dienst-
leistungsunternehmens bürgernah und zukunftsorientiert zu 
gestalten. Die Geburtsstadt des weltbekannten Dramatikers 
Heinrich von Kleist beheimatet die Europa-Universität Via-
drina sowie das international anerkannte Brandenburgische 
Staatsorchester Frankfurt. Für die Nutzung der besonderen 
Möglichkeiten und Potenziale der Stadt werden hohe über-
durchschnittliche Einsatzbereitschaft, Entscheidungsfreude, Ver-
antwortungs- und Kostenbewusstsein erwartet.

Folgende Position ist ab dem 30. September 2026 zu besetzen:

Dezernentin/Dezernent (m/w/d)

Zum vorgesehenen Geschäftsbereich gehören die zentrale 
Verwaltung mit den Organisationseinheiten: Amt für zentrale 
Dienstleistungen (insbesondere mit der Personalverwaltung, 
Facilitymanagement Verwaltungsgebäude, Post- und Fahr-
dienstleistungen, IT-Dienstleistungen und Ähnliches), Stadt-
archiv, Amt für Finanzmanagement sowie die Beteiligungs-
steuerung. Es ist angedacht, die Funktion der Kämmerin 
beziehungsweise des Kämmerers und der Kassenaufsicht der 
Dezernentin oder dem Dezernenten zu übertragen.

Eine spätere Änderung der Geschäftsverteilung innerhalb der 
Gesamtverwaltung bleibt vorbehalten.

Gesucht wird eine zielstrebige und entscheidungsfreudige Per- 
sönlichkeit, die über ein erfolgreich abgeschlossenes wissen-
schaftliches Hochschulstudium auf Masterniveau in einem für 
den Geschäftsbereich relevanten Studienfach oder über die Lauf-
bahnbefähigung in einer geeigneten Fachrichtung für den höhe-
ren Dienst sowie über:

- hinreichende Kenntnisse zum und ausreichende praktische
Erfahrungen mit dem kommunalen Haushaltsrecht,

- Kompetenzen für eine Führungsposition in der öffentlichen
Verwaltung - vorzugsweise im Gebiet der Finanzen und/
oder der Personalverwaltung - aufgrund mehrjähriger (min-
destens drei Jahre) dementsprechender Tätigkeit,

- ausgeprägte kommunikative und strategisch-konzeptionel-
le Fähigkeiten,

- Kenntnisse der kommunalen Entscheidungsstrukturen,
- ein hohes Maß an Engagement für die Stadt und einen

hohen Identifikationsgrad mit der Stadt

verfügt.

Von Vorteil sind Kenntnisse der polnischen Sprache für die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Fließende Englisch-
kenntnisse werden erwartet.

STELLENAUSSCHREIBUNGEN

Ziel und Aufgabe der Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) ist 
es, für die Einwohnerinnen und Einwohner schnell, service-
orientiert und aufgeschlossen zu agieren. Die Verwaltung hat 
damit einen wichtigen Anteil an der Gestaltung des Lebens- 
umfeldes und der Zukunftschancen der Einwohnerinnen und 
Einwohner.

Wir bieten Ihnen die Chance, die Stadtentwicklung und eine 
bürgerorientierte Verwaltung in vertrauensvoller Zusammen-
arbeit mit dem Oberbürgermeister, den Beschäftigten und den 
politischen Gremien aktiv mitzugestalten.

In dieser Position sind die Interessen der Stadt Frankfurt (Oder) 
nach innen und nach außen wahrzunehmen. Dazu zählt unter 
anderem die Teilnahme an kommunalen Gremiensitzungen, 
wie der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse, 
sowie die Vertretung der Stadt Frankfurt (Oder) zum Beispiel 
auf Bundes- oder Landesebene und in städtischen Mitglied-
schaften von Verbänden.

Wir bieten:

- eine attraktive tarifliche Vergütung nach dem Tarifvertrag
des öffentlichen Dienstes in der Entgeltgruppe 15,

- zusätzlich eine betriebliche Altersversorgung, eine leistungs-
orientierte Bezahlung, vermögenswirksame Leistungen so- 
wie eine Jahressonderzahlung,

- 30 Tage Erholungsurlaub im Jahr sowie am 24. Dezember
und 31. Dezember bezahlt frei,

- eine monatliche Bezuschussung eines Firmentickets oder
Deutschlandtickets.

- Es ist vorgesehen, eine außertarifliche Zulage neben der Ver-
gütung nach der EG15 im Rahmen der gesetzlichen Möglich-
keiten zu gewähren, die der Stellung/Verantwortung der Dezer-
nentin oder des Dezernenten gerecht wird. Die Entscheidung
hierüber obliegt der Stadtverordnetenversammlung.

Es besteht ein besonderes Interesse an Bewerbungen von Frauen 
und auch von Schwerbehinderten.

Umzugskosten und Kosten, die im Zusammenhang mit der Be-
werbung entstehen, können nicht erstattet werden.

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, insbesondere Zeug- 
nisabschriften, Befähigungs- und Tätigkeitsnachweise, Referen-
zen und ein Führungszeugnis, sind im verschlossenen Umschlag 
bis zum 8. Juli 2026 bei der

Stadt Frankfurt (Oder)
Amt für Zentrale Dienstleistungen
„Bewerbung Dezernentin/Dezernent (m/w/d)“
Marktplatz 1
15230 Frankfurt (Oder)

oder per E-Mail an Karriere@frankfurt-oder.de

einzureichen.
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